
 
Erziehungsbeauftragung (nach §1 Abs. 1 Nr. 4 Jugendschutzgesetz) 

  
Hiermit erklären wir, ______________________________    
 (Vor- und Zuname eines Elternteils)           
 
 
 (Anschrift)        

    (Telefon) 

 

 
dass für unsere(n) minderjährige(n) Sohn/Tochter 
 
 
 
    
 (Name, Vorname)                                 (Geburtsdatum) 

  

für die Deep Space Night Mission Babylon am bis maximal  zum Ende der Veranstaltung 
 
 
Herr/Frau ______________________________    __ ____________________________   
 (Vor- und Nachname)            (Geburtsdatum) 
 

______________________________ ______________________________ 
(Adresse)            (Handy) 

______________________________ ______________________________ 
(Email)           (Ausweisnummer)

 

die Erziehungsaufgaben wahrnimmt. 
 

 
 

______________________________ 
(Ort, Datum) 

________________________ ________________________ 
  (Unterschrift eines Elternteils/Erziehungsberechtigten)     (Unterschrift erziehungsbeauftr. Person) 

  
Wichtiger Hinweis: Gefälschte Unterschriften oder bewusste Falschangaben werden It. § 267 des Strafgesetzbuches (StGB) als 
Urkundenfälschung" behandelt.und strafrechtlich verfolgt! 

Dieses Formular bitte  zusammen mit:
	 • Ausweiskopie des Elternteils
	 • Ausweiskopie der erziehungsbeauftragten Person und
	 • eigenem Ausweis (original) bei unseren Türstehern abgeben.

ACHTUNG: 

Der volljährige Partner oder die volljährige Partnerin dürfen NICHT erziehungs-

beauftragte Person sein! 

ACHTUNG: Der/die Erziehungsbeauftragte bestätigt die Übernahme der Erziehungsaufgaben ausschließlich für o.g. Jugendlichen mit allen damit 
verbundenen Rechten und Pflichten. 
Die Eltern bestätigen mit Ihrer Unterschrift im Besonderen:
   1. Sie kennen die erziehungsbeauftragte Person und vertrauen ihr.  
   2. Die beauftragte Person verfügt über genügend erzieherische Kompetenz, um dem minderjährigen Kind Grenzen setzen zu können.       
   3. Zwischen der beauftragten Person und dem Kind besteht ein Autoritätsverhältnis (Der volljährige Partner/in bzw. Freund/Freundin können NICHT 
       erziehungsbeauftragte Person sein).
Die erziehungsbeauftragte Person sowie der/die Minderjährige müssen im Falle einer Kontrolle in der Lage sein, sich auszuweisen. Die erziehungsbeauftragte 
Person muss während des Aufenthaltes des Kindes bei der o.g. Veranstaltung ebenfalls anwesend sein und gewissenhaft die Aufsicht über den Jugendlichen 
führen, auch im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Die Eltern vereinbaren mit der erziehungsbeauftragten Person, wie der/die 
Minderjährige sicher nach Hause kommt. Bei Verstößen gegen die vorstehende Vereinbarung wird der Veranstalter ausnahmslos den Sachverhalt an das 
zuständige Jugendamt übergeben und Anzeige gegen die erziehungsbeauftragte Person wegen Verletzung der Fürsorgepflicht erstatten. 

Das Formular ist nur vollständig ausgefüllt gültig. Der Einlass - auch von Minderjährigen -  ist stets unter Vorbehalt. Sollten im Falle einer 
Jugendschutzkontrolle von Seiten Dritter (Polizei, Jugendamt) ein vorliegendes Autoritätsverhältnis bezweifeln, so wird der Veranstalter sich auf die hiermit 
ausgestellte Bestätigung der Eltern mit allen Konsequenzen berufen.

Mindestalter:

18 Jahre!


